
1 
 

Samtgemeinde Bersenbrück  Bersenbrück, den 26. Jun. 2019 

Fachdienst III: Bauen, Planen, Umwelt 
 
 

Beschlussvorlage Samtgemeinde 

 

Vorlage Nr.: 1782/2019 

 

Naturschutz- und Bildungszentrum am Alfsee in Rieste  
Hier: Festlegung Eintrittsentgelt und Raummiete 

Beratungsfolge:  

Gremium Datum Sitzungsart Zuständigkeit TOP-Nr. 

Samtgemeindeausschuss 26.06.2019 nicht öffentlich Vorberatung  

Samtgemeinderat 26.06.2019 öffentlich Entscheidung  

 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Eintrittsentgelte für die Ausstellung im Naturschutz- und Bildungszentrum Alfsee 
werden wie folgt festgelegt: 
 
Erwachsene      4,00 € pro Person 
Kinder bis 16 Jahren, Schüler 
und Gruppen ab 10 Personen    2,00 € pro Person 
Familien                   10,00 € pro Familie 
 
Für den Seminarraum im NBZ Alfsee incl. der Grundausstattung wird eine Miete in 
Höhe von 300,00 € pro Tag innerhalb der Öffnungszeiten erhoben. Für eine Nutzung 
außerhalb der Öffnungszeiten in den Abendstunden wird eine Miete in Höhe von 
60,00 € pro Stunde festgesetzt.  
 
 
 
 
1. Finanzielle Auswirkungen 

  Ja 

  Nein 

 
 
 
 
 
2. Beteiligte Stellen: 
 
 
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Ziel/e 
 
Sachverhalt: 
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3. Integrations- / Gleichstellungspolitische Auswirkungen 

  Ja 

  Nein 

 
 
 
 
 
 
 
Sachverhalt: 
Derzeit befindet sich der Umbau des ehemaligen Bootshauses zum Ausstellungs- 
und Seminargebäude in der baulichen Endphase. Gleichzeitig wird parallel mit der 
Einrichtung der Ausstellung begonnen. Aufgrund der teilweise etwas längeren 
Lieferfrist wurde bei der NBank eine Fristverlängerung für die Baumaßnahme und 
auch für die Fertigstellung der Ausstellung beantragt. Diese wurde inzwischen 
bewilligt, so dass mit der Fertigstellung der Ausstellung zum 31.12.2019 gerechnet 
wird. Um allerdings schon frühzeitig in die Werbung für die Ausstellung und das 
Seminargebäude gehen zu können, ist es notwendig, für die Erstellung von Flyern, 
die über die Alfsee GmbH verteilt werden, die Eintrittsentgelte für die Ausstellung und 
auch ggfls. eine Miete für den Seminarraum festzulegen. Erfahrungswerte aus 
vergleichbaren Einrichtungen zeigen, dass Eintrittsentgelte von bis zu 6,50 € pro 
Erwachsener erhoben werden. Da hier für vergleichbare Einrichtungen im engeren 
Umkreis keine Erfahrungen vorliegen, wird vorgeschlagen, eine möglichst einfache 
Eintrittsgeldstruktur ohne viele Ausnahmen vorzusehen. Um hier mögliche Härten 
auszuschließen, wird deshalb vorgeschlagen, zunächst mit einem etwas geringer 
angesetzten Eintrittsentgelt zu starten. Gleichzeitig kann zum Ende des Jahres 2020 
überprüft werden, in wie weit der Zuspruch zur Einrichtung zu einer Veränderung der 
Eintrittsentgelte führen kann. Seitens des Organisationsteams wird deshalb 
vorgeschlagen, für die Ausstellung für Erwachsene ein Eintrittsgeld in Höhe von 4,00 
€ zu erheben. Für Kinder bis 16 Jahren, Schüler und Besuchergruppen ab 10 
Personen soll ein ermäßigter Preis von 2,00 € gelten. Für Familien ist ein 
Eintrittsentgelt in Höhe von 10,00 € festzusetzen.  
 
Im Obergeschoss des Seminargebäudes entsteht ein Seminarraum, der von 
Besuchergruppen bis zu 25 Personen gut genutzt werden kann. Entsprechende 
Räumlichkeiten werden in der Stadt Osnabrück für Beträge zwischen 500,00 € und 
600,00 € pro Tag vermietet. Auch hier sollte zunächst mit einer moderaten 
Vermietung begonnen werden. Der Raum wird mit einer EDV-Ausstattung 
ausgerüstet. Die Miete sollte hier incl. dieser Grundausstattung (Mobiliar und EDV-
Ausstattung) zu einem Preis von 300,00 € pro Tag vermietet werden. Sollte die 
Nutzung über die Öffnungszeiten hinaus in die Abendstunden verlängert werden 
bzw. Nutzungen an Wochenenden stattfinden, sind für diese Zeiten außerhalb der 
Öffnungszeiten pro Stunde zusätzlich ein Betrag von 60,00 € incl. der 
Grundausstattung zu erheben. Für weitere Ausstattungswünsche, wie Stehtische etc. 
sollten zusätzliche Kostenerstattungen vorgenommen werden, die sich je nach 
Aufwand richten. 
 
Die Frequenz der Nutzung wird sich voraussichtlich im kommenden Jahr nach der 
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Inbetriebnahme des NBZ Alfsee besser abschätzen lassen. Aufgrund der zu 
erreichenden Frequenz sollten dann spätestens zum Jahresbeginn 2021 die 
Eintrittspreise überprüft und evaluiert werden, um dann ggfls. eine Anpassung 
vorzunehmen.  
 
 
 
 
Gez. Dr. Baier                              gez. Heyer                               gez. Heidemann 
(Samtgemeindebürgermeister) (Teamleiter FDII-Finanzen)     (Fachdienstleiter III) 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Datum
	Ostatus
	Zuständig
	Nummer
	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	FAuswirkung
	Kontrollkästchen1
	Kontrollkästchen2
	SMC_BM_VOTEXT5
	SMC_BM_VOTEXT6
	Sachverhalt

